
 

Fusion von Vorsorgeeinrichtungen 
inkl. Ablaufschema 
Stand: Dezember 2025 
 
Einzureichende Unterlagen 
Der zuständigen Aufsichtsbehörde sind folgende Unterlagen bis spätestens 30. Juni des die Fusion betref-
fenden Kalenderjahres einzureichen: 
 
In 5 originalunterzeichneten Exemplaren (für die Vertragsparteien, die Aufsichtsbehörde und 
die Handelsregisterämter1): 
• Fusionsvertrag, welcher sich über Name, Sitz und Zweck der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen so-

wie zum Stichtag der Fusion und zur Stellung der Destinatäre mit Rechtsansprüchen (explizite Erklärung 
der Übernahme aller Rechte und Pflichten und der Wahrung der wohlerworbenen Rechte)2 äussert. Die 
Kostentragung der Fusion ist ebenfalls festzuhalten. Der Fusionsvertrag muss zudem den Antrag auf Ge-
nehmigung der Fusion enthalten. Handelt es sich bei der übertragenden Vorsorgeeinrichtung um eine 
registrierte, hat der Fusionsvertrag weiter den Antrag auf Streichung im Register für berufliche Vor-
sorge zu enthalten. Der Fusionsvertrag ist entweder von allen Mitgliedern des obersten Organs** bei-
der Vorsorgeeinrichtungen zu unterzeichnen oder es ist zusätzlich der entsprechende Beschluss des 
obersten Organs** einzureichen 

• Die vom obersten Organ** genehmigte Fusionsbilanz zu Marktwerten der übernehmenden und der 
übertragenden Vorsorgeeinrichtung. Zwischen dem Stichtag der Bilanz und dem Abschluss des Fusi-
onsvertrages müssen weniger als 6 Monate liegen, andernfalls ist eine Zwischenbilanz zu erstellen (Art. 
89 FusG) 

• Bericht der Revisionsstelle der übernehmenden und der übertragenden Vorsorgeeinrichtung zum 
Fusionsvertrag, zur Bilanz und zum Fusionsbericht. Die Beurteilung muss die Aussage enthalten, dass 
die Rechte und Ansprüche der Versicherten gewahrt sind (Art. 92 FusG). Die Revisionsstelle der über-
tragenden Vorsorgeeinrichtung hat zudem zu bestätigen, dass alle Vermögenswerte ordnungsgemäss 
überführt und die Fusion ordnungsgemäss vollzogen worden sind. Die Revisionsstelle der übernehmen-
den Vorsorgeeinrichtung hat die Eröffnungsbilanz nach Vollzug der Fusion zu prüfen und einen ent-
sprechenden Bericht zu erstellen3 

• Bericht des (gemeinsamen) Experten für berufliche Vorsorge der übertragenden und der über-
nehmenden Vorsorgeeinrichtung zum Fusionsvertrag, zur Bilanz und zum Fusionsbericht. Die Beurtei-
lung muss bestätigen, dass die Rechtsansprüche der Versicherten gewahrt sind (Art. 92 FusG) 

• Beschluss des obersten Organs** der übernehmenden und der übertragenden Vorsorgeein-
richtung über die Genehmigung der Fusion (Fusionsbeschluss, Art. 94 FusG). 

 
 
  

 
 
1 Sind mehrere Handelsregisterämter oder mehrere Kantone von der Fusion betroffen, sind entsprechend weitere Exemplare einzureichen 
2 Sofern Liegenschaften u.Ä. im Rahmen der Fusion übernommen werden, muss die übernehmende Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich innert 3 Mona-

ten ab Eintritt der Rechtswirksamkeit der Fusion die notwendigen Änderungen beim Grundbuchamt anmelden (Art. 104 FusG) 
3  Wir empfehlen, einen Entwurf des Fusionsvertrags durch die Revisionsstelle vorprüfen zu lassen. Die effektive Prüfung durch die Revisionsstelle (und 

den Experten) gemäss Art. 92 FusG hat sich indes auf den von den obersten Organen abgeschlossenen Vertrag zu beziehen 
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In einem originalunterzeichneten Exemplar: 
• Fusionsbericht des obersten Organs** der übertragenden und der übernehmenden Vorsorgeeinrich-

tung, welcher die Erläuterungen und die Begründung von Zweck und Folge der Fusion und des Fusi-
onsvertrages sowie der Auswirkungen auf die Rechte und Ansprüche der Versicherten enthält (Art. 91 
FusG)4 

• Nachweis der erfolgten Information der Versicherten und der Möglichkeit der Akteneinsicht 
vor Einreichung des Antrages an die Aufsichtsbehörde. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme sowie die 
Information ist spätestens 30 Tage vor Antrag an die Aufsichtsbehörde vorzunehmen. Das Recht auf Ein-
sichtnahme besteht während einer 30-tägigen Frist und ist von der Vorsorgeeinrichtung zu gewähren 
(Art. 93 FusG) 

• bei registrierten Vorsorgeeinrichtungen: Antrag auf Streichung im Register für berufliche Vor-
sorge sowie Schlussbericht für die Streichung im Register für berufliche Vorsorge (ein entspre-
chendes Formular befindet sich im Downloadbereich der Website). 

 
Sofern allfällig vorhandene freie Mittel auf die einzelnen Destinatäre verteilt werden, damit eine Gleich-
wertigkeit erreicht werden kann: 
• Ein nach objektiven Kriterien wie z.B. Lebensalter, Dienstjahre, Lohn erstellter Verteilungsplan (Ver-

teilschlüssel und Beträge in Franken/CHF) 
• Erklärung zum Verteilungsplan 
• Allfällige Anschlussvereinbarungen zwischen der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung mit über-

nommenen, bisher der übertragenden Vorsorgeeinrichtung angeschlossenen Unternehmungen. 
 
Das diesbezügliche Verfahren richtet sich nach dem kantonalen Recht. Der Verteilungsplan sollte der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde so rasch als möglich zur Vorprüfung eingereicht werden, damit die Destina-
täre, zusammen mit dem Informationsschreiben über die Fusion (Art. 93 FusG) auch über ihre Ansprüche 
an den freien Mitteln orientiert werden können und ihnen rechtzeitig eine Anfechtungsmöglichkeit gegen 
die Verteilung eingeräumt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
** Bei Genossenschaften oder öffentlich-rechtlichen Einrichtungen erfolgen diese Beschlüsse durch das 

zuständige oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung nach den diesbezüglichen rechtlichen Bestimmun-
gen über die Beschlussfassung 

 
  

 
 
4 Gegebenenfalls sind die Stiftungsurkunde (und/oder das Reglement) der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung anzupassen. 
Das Verfahren richtet sich nach dem kantonalen Recht. Bei einer allfälligen Erweiterung des Destinatärkreises ist zu prüfen, 
ob eine getrennte Vermögensverwaltung erforderlich ist bzw. ob ein Eingriff in die Destinatärsrechte vorliegt. Die Änderungen 
sind im Fusionsbericht zu begründen 
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Ablaufschema Fusion von Vorsorgeeinrichtungen (VE) 
Grundsatzbeschluss der obersten Organe     
     
Erstellung der definitiven Fusionsbilanz und evtl. einer Zwischenbilanz 
(Art. 89 und 11 FusG) sowie – falls freie Mittel verteilt werden – des 
Verteilungsplans, welcher von der Aufsichtsbehörde vorgeprüft wird 
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Abschluss des Fusionsvertrags (Art. 90 FusG) und anschliessend Er-
stellung des Fusionsberichts (Art. 91 FusG) durch die Leitungsorgane 
beider VE 

  

    
Prüfung des Fusionsvertrags, des Fusionsberichts und der Bilanz durch 
Revisionsstelle und PK-Experten; Bericht über Wahrung der Versi-
chertenrechte und Versichertenansprüche (Art. 92 FusG) 

   

    
Information der Versicherten durch die VE und Gewährung des Ein-
sichtsrechts in Fusionsvertrag und -bericht während 30 Tagen (Art. 93 
FusG). Falls freie Mittel verteilt werden: Information der Versicherten 
über deren voraussichtlichen Ansprüche inkl. Anfechtungsmöglichkeit. 
Publikation der Aufsichtsbehörde im kantonalen Amtsblatt und im amtli-
chen Anzeiger 
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Fusionsbeschluss der obersten Leitungsorgane (Art. 94 FusG) und An-
trag der übertragenden VE an die Aufsichtsbehörde auf Genehmigung 
der Fusion (Art. 95 Abs. 1 und 2 FusG) 

  

    
Schuldenruf durch die Aufsichtsbehörde (Art. 96 Abs. 1 und 2 FusG); 
Dreimalige Publikation 
(Die Sicherstellung von Forderungen durch die übernehmende VE kann innerhalb von 
zwei Monaten verlangt werden. Die Aufsichtsbehörde weist die übernehmende VE an, die 
Sicherstellen zu leisten) 
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Allenfalls Sicherstellungsverfügung der Aufsichtsbehörde (Art. 96 Abs. 
4 FusG) 
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Verfügung der Aufsichtsbehörde betreffend Genehmigung der Fu-
sion (Art. 95  Abs. 3 FusG). Falls freie Mittel verteilt werden: Genehmi-
gung des Verteilungsplans durch die Aufsichtsbehörde 
(Die VE wird angewiesen, die Destinatäre über die Genehmigungsverfügung der Auf-
sichtsbehörde zu informieren und sie auf ihre Anfechtungsmöglichkeit aufmerksam zu ma-
chen) 
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Anmeldung zur Eintragung der Fusion (Art. 95 Abs. 4 FusG) und zur 
Löschung der übertragenden VE im Handelsregister 

   

     
SHAB-Publikation der Handelsregistereinträge     

 


